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Wir begrüßen das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom heutigen Tag, wonach die 
bestehende Sanktionsregelung zum großen Teil als verfassungswidrig anzusehen ist 
und in der bestehenden Form nicht mehr angewendet werden darf. Der Schutz des 
menschenwürdigen Existenzminimums muss nach unserer Auffassung in jedem Fall si-
chergestellt sein. Das betrifft nicht nur die vom Verfassungsgericht als grundgesetzwid-
rig beurteilten Sanktionen in Höhe von mehr als 30% des Regelbedarfs. Es schließt für 
uns auch eine Sanktionsmaschinerie aus, die starr und quasi automatisch abläuft und 
weder Ermessen noch eine Härtefallregelung kennt und bei der praktischen Umsetzung 
das Nachholen einer versäumten Mitwirkung nicht honoriert. Zudem dürfte das Urteil in-
direkt auch das Aus für die besonders scharfen Sanktionsregelungen für unter 25-Jäh-
rige bedeuten. Die Entscheidung des Verfassungsgerichts ist daher als eine Ohrfeige 
für diejenigen Politiker und Politikerinnen sowie die Parteien anzusehen, die „Hartz IV“ 
beschlossen und seit rund 15 Jahren verteidigt haben. 
 
Zurzeit bekommen dies jedes Jahr rund 8% aller betroffenen Arbeitslosen im Bezug von 
Leistungen nach dem SGB II zu spüren. Für sie bedeutet dies eine lang andauernde 
Unterschreitung des Existenzminimums. Die materiellen und psychischen Folgen sind in 
der Regel verheerend. Hunger, Angst, Depressionen, massive Verschuldung und auch 
der Verlust der Wohnung drohen. Gerade jüngere Arbeitslose resignieren und brechen 
oft jeden Kontakt mit dem Jobcenter ab. Aus Angst vor Sanktionen nehmen Betroffene 
fast jede Arbeit an. Dies begünstigt prekäre Arbeitsverhältnisse, niedrige Löhne und 
miese Arbeitsbedingungen für alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. 
 
Im Namen des Bündnisses „Auf Recht bestehen“ fordern wir daher, dass das beste-
hende Sanktionssystem im SGB II abgeschafft wird. Wir fordern die Bundesregierung 
und die im Bundestag vertretenen Parteien auf, umgehend entsprechend tätig zu wer-
den. Dafür reicht es allerdings nicht aus, die Vorgaben des Verfassungsgerichts nur in-
soweit umzusetzen, wie es verfassungsrechtlich unbedingt geboten ist. Nur weil das 
Bundesverfassungsgericht die Sanktionen nicht vollständig abgeschafft hat, folgt daraus 
nicht, dass das Sanktionsregime überhaupt aufrechterhalten werden muss. Im Einklang 
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mit dem Bündnis für ein menschenwürdiges Existenzminimum fordern wir, dass an die 
Stelle der geltenden Sanktionsregelungen ein menschenwürdiges System der Förde-
rung und Unterstützung von Alg-2-Berechtigten treten muss. 
 
 

Berlin, den 5.11.2019 
 

 

Für das Bündnis Auf Recht Bestehen 
 
Frank Jäger, Tacheles e.V.      Rainer Timmermann, KOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Das Bündnis „Auf Recht bestehen“ wird getragen von der Arbeitslosenselbsthilfe Oldenburg (ALSO), 

„ARBEITSLOS - NICHT WEHRLOS“ Wolfsburg (ANW), Gruppe Gnadenlos Gerecht Hannover, der 

Duisburger Initiative „Auf Recht bestehen!“, der Bundesarbeitsgemeinschaft Prekäre Lebenslagen (BAG 

PLESA), dem Bundeserwerbslosenausschuss ver.di, dem Erwerbslosenforum Deutschland, dem Frank-

furter Arbeitslosenzentrum e.V. (FALZ), der Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengrup-

pen (KOS), dem Regionalverbund der Erwerbsloseninitiativen Weser Ems e.V., Tacheles e.V., Wupper-

tal, Widerspruch e.V. Bielefeld, der Nationalen Armutskonferenz (nak) sowie vielen örtlichen Bündnissen 

und Initiativen. 

 


